
Satzung

I. Allgemeine.Bestimmungen

§ 1
Firma und Sitz

1. Die Firma der Gesellschaft lautet:

1111eVis Medical Solutions AG

2, Der Sitz der Gesellschaft 1st Bremen.

§ 2
Genenstand des Untemehmens

1. Gegenstand des Unternehmens 1st die Entwicklung, Produktion und Vemiarktung inno-
vativer Software- und Hardware-Produkte im Bereich der Computerunterstiltzung in der
Medizin Die Gesellschaft kann alfe Geschafte betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind.

2 Die Gesellschaft 1st berechtigt, sich an anderen Untemehmen zu beteiligen.

3 Die Gesellschaft darf Zweigniederlassungen errichten und unterhalten.

§ 3
Dauer und Geschaftsjahr

1. Die Gesellschaft wird auf unbeschrankte Zeit errichtet

2. Das Geschaftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Oktober und endet am
30. September des Folgejahres. Der Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 30 Sep-
tember 2016 1st em n Rumpfgeschaftsjahr.

§ 4
Bekanntmachungen

1. Gesellschaftsblatt im Sinne von § 25 AktG 1st der Bundesanzeiger,

2 Freiwillige Bekanntmachungen werden dort oder im Internet auf der Homepage der
Gesellschaft veroffentlicht.

3 Die Gesellschaft 1st im Rahmen des gesetzlich Zulassigen berechtigt, Informationen an
ihre Aktionare im VVege der DatenfernObertragung zu iibermitteln.



II. Grundkapital und Aktien

§ 5
Grundkapital

1. Des Grundkapital der Gesellschaft betragt € 1.820.000,00 (in Worten: eine-
milliOnachthundertzwanzigtausend EURO) und ist in 1.820.000 nennwertlose StUckak-

tien eingeteilt.

2. Die Aktien lauten auf den Namen. Im Verhaltnis zur Gesellschaft gilt als Aktionar, wer
in des Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionare haben der Gesellschaft zur Eintra-
gung ins Aldienregister, sowed es sich urn natUrliche Personen handek ihren Namen,
ihr Geburtsdatum und ihre Anschrift, soweit es sich urn juristische Personen handelt,
ihre Firma, ihre Geschaftsanschrift und den Sitz. sowie in jedern Fall die Zahl der von
ihnen gehaitenen Aktien anzugeben.

3. Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Emeuerungsscheine be-
stimmt der Vorstand. Der Anspruch der Aktionare auf Verbriefung ihrer Anteile ist aus-

geschlossen.

—47 Bereiner -kapitalerhdhung kann die Gewinnbeteil igung neuer ____Aktien-abweich-end von
§ 60 AktG bestimmt werden.

5. Der Vorstand ist ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis
zu m  24. Marz 2030 das Grundkapital der Gesellschaf t urn bi s  zu
EUR 910.000,00 durch em- oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den
Namen lautenden Stuckaktien ohne Nennwert gegen Bar- oder Sacheinlagen
zu erhohen. Dabei ist den Aktionaren grundsatzlich em n Bezugsrecht
einzuraumen; das gesetzliche Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeraumt
werden, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren Kreditinstituten oder
diesen nach § 186 Absatz 5 Satz 1 AktG gleichstehenden Unternehmen mit der
Verpfl ichtung l ibernommen werden, sie den Aktionaren der MeVis Medical
Solutions AG zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermachtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionare in folgenden
Fallen auszuschlieflen:

a) fur Spitzenbetrage;

b) bei  KapitalerhOhungen gegen Bareinlage, wenn die KapitalerhOhung
20 % des Grundkapi tals nicht i ibersteigt und der Ausgabebetrag den
ma flgeblichen BOrsenpreis nicht wesentlich unterschreitet; als
mafIgeblicher Borsenpreis gi l t der Mittelwert der Schlusskurse fur die
Aktie der Gesel lschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) der Frankfurter WertpapierbOrse wahrend der letzten
fOnf BOrsentage vor der Beschlussfassung des Vorstands Ober die
Ausgabe der neuen Aktien; im Sinne dieser Ermachtigung gilt als
Ausgabebetrag bei Obernahme der neuen Akt ien durch einen
Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers,
die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten
Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten
zu zahlen ist;

c) urn das Grundkapital  gegen Sacheinlagen zu erhOhen, insbesondere
zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensbetei l igungen, Tei len von Unternehmen, gewerbl ichen
Schutzrechten (wie z. B. Patenten, Gebrauchsmustern, Marken oder
hierauf gerichteten Lizenzen) oder sonstigen Produktrechten; oder



d) zur Ausgabe von Belegschaftsaktien an Mitarbeiter der Gesellschaft
oder mit dieser verbundener Unternehmen.

Der Vorstand ist ermachtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren
Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhohung
und ihrer Durchfuhrung festzulegen.

Der Aufsichtsrat ist ermachtigt, nach Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
oder Ablauf der Frist fur die Ausnutzung des Genehmigten Kapitals die
Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.

6- Das Grundkapital der Gesellschaft ist urn bis zu EUR 130.000,00 durch Ausgabe von
bis zu 130.000 Stuck auf den Namen lautende nennwertlose StOckaktien bedingt er-
htiht. Die bedingte KapitalerhOhung wird nur insoweit durchgefuhrt, wie die Aktienopti-
onen ausgeat werden, die aufgrund der Ermachtigung der Hauptversammlung vom
22. August/28. September 2007 bis zum 31. Dezember 2011 gewahrt werden_ocler wie
die Aktienoptionen ausgeubt werden, die aufgruncl der Ermachtigung der Hauptver-
sammlung vom 15. Juni 2011 bis zum 31. Dezember 2015 gewahrt werden. Die auf-
grund der Bezugsrechte ausgegebenen neuen Aktien sind fur das gesamte Geschafts-
jahr, in dem die AusUbung des Bezugsrechts wirksam wird, dividendenberechtigt (se-
dingtes Kapital).

Der Aufsichtsrat ist ermachtigt, den Wortlaut des § 5 der Satzung entsprechend der
jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.

III. Vorstand

§ 6
Zusammensetzunq und Bestellunq

1 Dec Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt
die Anzahl der Mitglieder des Vorstandes. Dec Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden
und einen stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen

2 Die Vorstandsmitglieder werden durch den Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Der
Aufsichtsrat schlieSt mit den Vorstandsmitgliedern die Ansteliungsvertrage ab; er ist
auch zustandig fur die Abanderung, Aufhebung und Beendigung der Anstellungsver-
trage.

§ 7
Geschaftsfuhrunq und Vertretunq

1 . Besteht der Vorstand aus nur einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein.

2 Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorsiandsmitglieder oder durch em n Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuris-
ten verlreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen Mitgliedern des Vorstands die Befugnis
zur Einzelvertretung erteilen.

3 Der Aufsichtsrat kann einzelne oder she Mitglieder des Vorstands vom Verbot der
Mehrvertretung befreien.



4. Der Aufsichtsrat hat eine Geschaftsordnung fUr den Vorstand zu beschliellen, die ins-
besondere für bestimmte Arten von Geschaften festlegt, datl diese vom Vorstand nur
mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden clOrfen.

5. Die Vorstandsm itglieder haben die Geschafte der Gesellschaft m it der Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmannes zu fahren. Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, die Be-
schrankungen einzuhalten, die durch Gesetz, diese Satzung, den Aufsichtsrat, die
Hauptversammlung, ihren Anstellungsvertrag oder eine Geschaftsordnung bestimmt
sind.

IV.
Aufsichtsrat

§ 8
Wahl, Vorsitz

1 Der Aufsichtsrat besteht aus drei von den Aktionaren gewahlten Mitgliedern.

2. Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder endet m it der Beendigung derjenigen Haupt-
versammlung, die Ober die Entlastung fOr das vierte Geschaftsjahr nach dem Beginn
der jeweil igen Amtszeit beschliellt. Das Geschaftsjahr, in dem die Arntszeit beginnt,
wird nicht mitgerechnet.

3. Der Aufsichtsrat wahlt im  Anschlufl an die ordentliche Hauptversamrnlung, m it deren
Beendigung die Amtszeit der von der Hauptversammlung gewahlten Mitgl ieder beginnt,
in einer Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung nicht bedarf, aus seiner fvlitte
fur die Dauer seiner Amtszeit einen Vorsitzenden und semen Stellvertreter. Scheidet
der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Aufsichtsrat aus, so ist eine
Neuwahl fur den Rest der Amtszeit vorzunehmen.

4. Wird em n Aufsichtsratsmitgl ied anstel le eines vorzeitig ausscheidenden Mitgl ieds in Er-
mangelung eines Ersatzmitglieds gewahlt, so besteht sein Amt fUr den Rest der Amts.
Ouer des ausscheidenden Mitglieds.

5. Die Mitglieder des Aufsichtsrates kOnnen ihr Amt durch eine an den Vorsitzenden des
Aufsichtsrates oder den Vorstand zu richtende schriftliche Erklarung unter Einhattung
einer Frist von vier VVochen niederlegen.

6. Der Aufsichtsrat kann sich eine Geschaftsordnung geben.

§ 9
Beschlullfassung

1. Die Si tzungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsi tzenden mit einer Ladungsfrist von
mindestens sieben Tagen schriftl ich unter Mittellung der Tagesordnung einberufen
Aullerhalb der Sitzungen sind auch schriftliche, fernmundliche oder vergleichbare an-
dere Formen der Beschlutl fassung, insbesondere per Telefax, E -Mai l  oder Videokonfe-
renz, zulassig, wenn kein Mitglied diesem Verfahren widerspricht.

2. Die BeschlOsse des Aufsichtsrates werden m it einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefallt. Bei Stirnmengleichheit entscheidet die Stimme des jeweiligen Vorsit-
zenden. Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende.



3. Ober die Beschlbsse des Aufsichtsrats 1st em n Protokoll zu fertigen: das der Vorsitzende
unterzeichnet.

4. Der Vorsitzende 1st ermachtigt, im Namen des Aufsichtsrats erforderliche INillenserkla--
rungen abzugeben und entgegenzunehmen.

5. Der Aufsichtsrat 1st ermachtigt, Anderungen der Satzung zu beschliet3en, die nur die
Fassung betreffen.

§ 10
Verqutunq

1. Die Hauptversammlung kann fur Geschaftsjahre, die nach dem 1 Januar 2016 begin-
nen, gernall § 113 Abs. 1 Satz 2 Aktiengesetz eine Vergdtung fUr die Aufsichtsratsmit-

_ glieder bewilllgen. Ein etwaiger Beschluss der Hauptversammlung_ist guftig. solange
und soweit die Hauptversammlung eine Vergbtung nicht anderweitig festsetzt.

2. AuRerdem werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats die ihnen durch ihre Teilnahme an
den Aufsichtsratssitzungen entstehenden Aufwendungen sowie auf ihre Vergatung und
den Aufwendungsersatz etwa entfallenden Umsatzsteuer ersetzt_

3. Die Gesellschaft kann zugunsten der Mitglieder des Aufsichtsrates auf Kosten der Ge-
sellschaft eine VermOgensschaden-Haftpflichtversicherung mit einer Versicherungs-
summe von bis zu € 5.000.000 abschlieRen.

V. Hauptversammtung

§ 11
Ort und Einberufunq

1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, am inlandischen Sitz einer
Zweigniederlassung der Gesellschaft oder am Sitz einer inlandischen Borse statt

2. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand einberufen, der daruber mit einfacher
Mehrheit beschlieRt.

3. Far die Einberufung der Hauptversammlung und the Berechnung der Einberufungsfrist
gelten die gesetzlichen Vorschriften.

4. Der Vorstand 1st fur bis zum Ablauf des 20. Marz 2028 stattfindende Hauptversammlungen ermachtigt,
vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Prasenz der Aktiongre oder ihrer
Bevolimachtigten am Oil der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversamm(ung).



§ 12
Teilnahme an der Hauptversammfunq

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausubung des Stimrnrechts sind diejeni-
gen Aktionare berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und die sich spatestens
sechs Tage vor dem Tag der Hauptversammlung unter der in der Einiadung zur Hauptver-
sammlung hierfur genannten Adresse in Textform in deutscher oder englischer Sprache
an-gemeldet haben. Der Tag des Zugangs und der Tag der Versammlung sind nicht mitzu-
rechnen.

2. Der Vorstand kann vorsehen, dass die Aktionare an der Hauptversammlung auch ohne An-
wesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmachtigten teilnehmen und samtliche oder
einzeine ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausiten
konnen. Er kann Umfang und Verfahren im Einzetnen regeln. Macht der Vorstand von dieser
Ermachtigung Gebrauch, sind die naheren Einzelheiten in der Einberufung mitzuteilen.

3. Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung darf im VVege der BiId- und
Tonabertragung erfolgen, wenn das betreffende Aufsichtsratsmitglied an der physischen Teilnahme am Ort
der Hauptversammlung verhindert ist, wenn das Aufsichtsratsmitglied semen Wohnsitz im Ausfand hat
oder eine Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung mit einer unangemessen langen Reisedauer
verbunden-wM-e oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle Hauptve-rs—attmlungabgelialfer-rwied.



§ 13
Vorsitz in der Hauptversamrnlung

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung fOhrt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Er kann
em n anderes Mitglied des Aufsichtsrats oder eine sonstige Person bestimmen, die diese
Aufgabe wahrnimmt. 1st der Vorsitzende des Aufsichtsrats verhindert und hat er keine
andere Person bestimmt, die den Vorsitz fuhrt, wird der Vorsitzende durch die Haupt-
versammlung gewahlt.

2. Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenforge, in der die Ge-
genstande der Tagesordnung verhandelt werden, die Reihenfolge cfer Redner sowie
die Art und Reihenfolge der Abstimmungen.

3. Der Vorsitzende kann, soweit gesetzlich zufassig, angemessene Beschrankungen der
Redezeit, der Fragezeit oder der zusammengenommenen Rede- und Fragezeit fur den
Hauptversammlungsverlauf, fur einzelne Gegenstande der Tages-oTdh—Lyng und fur ein-
zelne Redner zu Beginn oder wahrend des Verlaufs der Hauptversammlung festlegen
sowie, soweit dies fur eine ordnungsgernafle Durchfahrung der Hauptversammlung er-
forderlich ist, den Schlug der Debatte anordnen.

§ 14
BeschluBfassunq

1. Jede StOckaktie gewahrt in der Hauptversammlung eine Stimme.

2. Die BeschlOsse der Hauptversammlung bedieen — soweit nicht zwingende gesetzliche
Vorschriften eine grOflere Mehrheit verlangen oder weitere Erfordernisse aufstellen -
der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. In den Fallen, in denen das Gesetz
eine Kapitalmehrheit erfordert, ist eine einfache Mehrheit des bei der Beschlullfassung
vertretenen Grundkapitals erforderlich, sofern nicht durch Gesetz eine grOgere Mehr-
heit zwingend vorgeschrieben ist.

3. Stimmenthaltungen werden nicht gezahtt.

4. Bei der AusObung des Stimmrechts kann sich der Aktionar vertreten lassen. Die Ertei-
lung .der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmachtigung gegentiber
der Gesellschaft bedurfen der Textform. In der Einberufung der Hauptversammiung
kann eine Erleichterung fur die Formwahrung bestimmt werden. § 135 Aktiengesetz
bleibt unbertihrt. Die Einzelheiten fur die Erteilung der Stimmrechtsvollmacht werden
gleichzeitig mit der Einberufung der Hauptversammlung den Aktionaren zuganglich
gernacht_

5. Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionare ihre Stimmen, auch ohne an der Hauptver-
sammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben
dijrfen (Briefwahl). Er kann das Verfahren der Briefwahi im Einzelnen regein. Macht der Vor-
stand von dieser Ermachtigung Gebrauch, sind die naheren Einzelheiten in der Einberufung
mitzuteilen.

Wenn dies in der Einberufung der Hauptversammlung angekiindigt ist, kann der Versamm-
lungsleiter die Bild- und/oder Tonlibertragung der Hauptversammlung in einer von ihm naher
zu bestimmenden Weise zulassen. Die Ubertragung kann auch in einer Form erfolgen, zu
der die Offentlichkeit uneingeschrankt Zugang hat.



VI. Jahresabschlug, Gewinnverwendung, ordentliche Hauptversammlung

§ 15
Jahresabschlug, ordentlichen Hauptversammlunq

1 Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschaftsjahre6 den Jahresabschiull
sowie den Lagebericht fUr das vorangegangene Geschaftsjahr aufzustelien und dem
AbschluaprUfer vorzulegen. Der JahresabschluB, der Lagebericht, der Vorschlag für
die Verwendung des Bilanzgewinnes und der PrUfungsbericht sind — irn Fatie einerAb-
schluRprOfung nach Eingang des PrOfungsberichtes — unverzOglich dem Aufsichtsrat
vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat den JahresabschluB, den Lagebericht und den Vor-
schlag fOr die Verwendung des Bilanzgewinnes zu prUfen und Ober seine Billigung des
Jahresabschlusses zu entscheiden. Der AbschluaprCifer hat an den Verhandlungen des
Aufsichtsrats teilzunehmen und Ober die wesentlichen Ergebnisse zu berichten.

2. Ober das Ergebnis seiner PrCtfung hat der Aufsichtsrat schriftlich an die Hauptver-
sammtung zu beriChten. Er hat semen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm
die Vorlagen zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach
Prigung den Jahresabschlufl, so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Auf-
sichtsrat beschlieflen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung

• zu Etherlessen.

3. Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats Uber das Ergebnis seiner Prdung hat der
Vorstand die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die innerhalb der ersten
acht Monate eines jeden Geschaftsjahres stattzufinden hat. Sie beschliellt Ober die
Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie Ober die Verwendung des Bi-
lanzgewinns und wahlt den AbschluilprUfer.

§ 16
Gewinnverwendunpi

1 Die Hauptversammlung beschlieflt Ober die Verwendung des sich aus dem festgestell-
ten Jahresabschlua ergebenden Bilanzgewinns.

2. SteIlen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschlull fest, so konnen sie Betrage bis
zur Halfte des JahresOberschusses in andere Gewinnriicklagen einstellen. Sie sind
darither hinaus berechtigt, weitere Betrage bis zu einem weiteren Viertel des Jahres-
ilberschusses in andere Gewinnrucklagen einzustellen, soweit nicht die anderen Mick-
lagen die HaIfte des Grundkapitals Clbersteigen oder sie nach Einstel lung die Halfte des
Grundkapitals Obersteigen

3 Die Hauptversammlung kann in den Beschlufl  Ober die Verwendung des Bi lanzgewinns
weitere Betrage in Gewinnrucklagen einstellen oder als Gewinn vortragen.

VII. Sonstiges

§ 17
Griindunq und formwechselnde Umwandlunq/Sacheiniagen

1 Die Gesellschaft let entstanden durch formwechselnde Umwandlung gerria §§ 190 ff.,
214 ff. Umwandlungsgesetz der MeVis Technology GmbH & Co. KG, die am



19.12.1997 unter der Firma MeVis Technology GmbH & Co. KG irn Handelsregister
des Amtsgerichts Bremen eingetragen wurde.

2. Das Grundkapital in Hbhe von ursprOnglich 50.000,00 Euro wurde infolge der Umwand-
lung erbracht durch Sacheinlagen in Form sM-ntlicher Aktiva und Rossiya der MeVis
Technology GmbH & Co. KG.

3 Aus der Umwandlung Obernahmen als Gegenleistung die nachstehend benannten
GrUndungsaktionare, die die samtlichen Gesellschafter der MeVis Technology GmbH &
Co. KG darstellten, nachstehend genannte Anzahl nennwertloser Stuckaktien an der
Gesellschaft:

- Bremer Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Bremen:
- Dr. Carl J.G. Evertsz, geb. am 02.03.1960, wohnhaft Bremen:
- Prof. Dr. Heinz-Otto Peitgen, geb. am  30.04.1945,

wohnhaft Bremen:
- Dr. Hartmut Jurgens, geb. am 17.03.1955, wohnhaft Bremen:
- MeVis Technology Verwaltungs-GmbH, Bremen:

1 0.871 StOck,
13.042 Stuck,

13.043 Stuck,
1 StOck

4. Soweit the Kapitalanteile der Gesellschaft bei der MeVis Technology GmbH & Co. KG
hbher waren als der auf die von ihnen jeweils Obernommenen StUckaktien entfallende
Anteil am Grundkapital der Gesellschaft, wurde der Oberschiefiende Teil in die Kapital-
rucklage eingestellt. Etwaige Guthaben auf laufenden Gesellschafterkonten bei der
MeVis Technology GmbH & Co. KG galten als Darlehensforderung des betroffenen
Gesellschafters gegen die Gesellschaft, die entsprechend den bis dahin geltenden
Vereinbarungen zu verzinsen und zu tilgen sind. Das zwischen der Bremer Unterneh-
mensbeteiligungsgesellschaft mbH und der MeVis Technology GmbH & Co. KG beste-
hend gewesene Geld-Darlehensverhaltnis (Vertrag vom 13.05.1998 i.V.m. Anderungen
vom 05.06.2001) wurde zwischen der Bremer Unternehmensbeteiligungsgesellschatt
mbH als Darlehensgeber und der Gesellschaft als Darlehensnehmerin zunachst fortge-
setzt.

§ 18
Gri indunqsaufwand

Der von der Gesellschaft zu tragen gewesene GrUndungsaufwand (Eintragungs-, Bekannt-
machungs-, Notariatkosten sowie Kosten des GrUndungsprufers einschriefIlich Kosten seiner
Bestellung) belief sich auf max. € 20 000,00 (inkl. USt.).


